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§1 Name, Sitz, Eintrag, Geschäftsjahr 
 
Die Lenkungsgruppe trägt den Namen „Koordinierungsstelle Ehrenamt “ und soll wie 
ein nicht eingetragener Verein als Gremium innerhalb der Bürgerstiftung fungieren. 
Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 
 
§2 Zweck der Lenkungsgruppe 
 

1. Die Lenkungsgruppe verfolgt gemäß der Satzung der Bürgerstiftung, aus-
schließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts 
„Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung 1977(§§52 ff. AO) in der 
jeweils gültigen Fassung. 

 
2. Zwecke der Lenkungsgruppe sind: 
 

2.1 die Koordinierung des ehrenamtlichen Engagements in Herdecke durch 
 

2.1.1 Bestandsaufnahme der bestehenden Angebote ehrenamtlicher  
Arbeit 

2.1.2 Ermittlung des Bedarfes an ehrenamtlichem Engagement 
2.1.3 Vermittlung von ehrenamtlich Interessierten an die Träger eh-

renamtlicher Arbeit 
 

2.2 die Initiierung neuer, bedarfsorientierter Angebote ehrenamtlichen  
Engagements 

 
2.3 die Organisation von Schulungen ehrenamtlich Aktiver 

 
2.4 Information der Öffentlichkeit über die Angebote ehrenamtlichen Enga-

gements sowie alle damit im Zusammenhang stehenden Aktivitäten. 
 
 

3. Zur Durchführung der Aufgaben betreibt die Lenkungsgruppe eine  
Geschäftsstelle 

 
 
§ 3 Selbstlosigkeit 
 
Die Lenkungsgruppe ist selbstlos tätig, sie verfolgt keine eigenwirtschaftlichen Zwe-
cke. 
 
Mittel dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke gem. §2 dieser Geschäftsord-
nung verwendet werden. 
 
Die einzelnen Mitglieder der Lenkungsgruppe dürfen in ihrer Eigenschaft als Mitglie-
der  Zuwendungen aus Mitteln der Lenkungsgruppe nur nach ausdrücklichem Be-
schluss  der Lenkungsgruppe erhalten. 
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§ 4 Zusammensetzung und Aufgaben der Lenkungsgruppe  
 
Die Lenkungsgruppe soll aus nicht mehr als neun Mitgliedern bestehen. In ihr sollen 
die für das ehrenamtliche Engagement relevanten Akteure vertreten sein: ehramtlich 
Aktive, Vertreter von Vereinen bzw. Initiativen, ein Mitglied des Vorstandes der Bür-
gerstiftung, hauptamtlich Beschäftigte von Verbänden und/oder Einrichtungen. 
  
Die Lenkungsgruppe wird von dem Sprecher und einem weiteren namentlich zu be-
nennenden Mitglied nach außen gemeinsam vertreten. 
 
Über eine Neuaufnahme eines Mitglieds entscheidet die Lenkungsgruppe mit einfa-
cher Mehrheit. 
 
Die Lenkungsgruppe ist für alle Aufgaben zuständig, die sich aus der Geschäftsord-
nung sowie aus Beschlüssen der Lenkungsgruppe ergeben.  
 
Sie hat insbesondere folgende Aufgaben: 
 
a) Entwicklung und Fortschreibung der Konzeption der Koordinierungsstelle Ehren- 
    amt 
b) Hinwirken zum Abschluss und Kündigung von Miet- und Arbeitsverträgen durch  
    den Vorstand der Bürgerstiftung 
c) Erstellung der Buchführung, der Jahresrechnung, des Jahresberichtes, des Wirt- 
    schaftsplanes und bei Bedarf des Stellenplanes 
 
Zur Erledigung ihrer Aufgaben kann die Lenkungsgruppe die Mitglieder mit den ent-
sprechenden Funktionen betrauen. Hierzu gehören insbesondere: die Protokollfüh-
rung, die Sprecherfunktion, die Kassenführung sowie deren jeweilige Vertretung. 
 
Die Lenkungsgruppe tagt nach Bedarf, mindestens jedoch dreimal im Jahr. Die Ein-
ladung erfolgt durch die/den Sprecher/in bzw. dessen Vertreter schriftlich unter Ein-
haltung einer Frist von zwei Wochen. 
 
Die Lenkungsgruppe ist beschlussfähig, wenn ordnungsgemäß eingeladen wurde 
und mindestens drei Mitglieder der Lenkungsgruppe anwesend sind. Die Lenkungs-
gruppe fasst Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. 
 
Die Lenkungsgruppe legt am Jahresende dem Vorstand der Bürgerstiftung einen Tä-
tigkeitsbericht und einen Kassenbericht vor. 
 
 
§ 5 Finanzen 
 
Die Koordinierungsstelle wird von der Stiftung bei Bedarf mit einem Budget ausge-
stattet, über das die Koordinierungsstelle selbstständig im Rahmen ihrer Geschäfts-
ordnung verfügt. 
Die finanziellen Aufwendungen der Koordinierungsstelle sollen im Wesentlichen 
durch Spenden, Zuwendungen, Förder- und Stiftungsmittel gedeckt werden, die in 
der Regel von der Lenkungsgruppe selbständig eingeworben werden. Alle Zuwen-
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dungen  für die Koordinierungsstelle müssen als zweckgebundene  Zuwendungen 
auf das Konto der Bürgerstiftung eingezahlt werden. Diese stellt auch die entspre-
chenden Zuwendungsbescheinigungen aus. Die der Bürgerstiftung gemachten 
zweckgebundenen Zuwendungen werden in voller Höhe der Lenkungsgruppe zur 
Erledigung ihrer Aufgaben zur Verfügung gestellt. 
 
 
§ 6 Rechtsgeschäfte 
 
Rechtsgeschäfte dürfen von der Koordinierungsstelle nicht ohne vorherige Zustim-
mung des Vorstands der Bürgerstiftung abgeschlossen werden. 
 
 
§7 Änderung der Geschäftsordnung 
 
Für Änderungen der Geschäftsordnung ist eine ¾ -Mehrheit der erschienenen Mit-
glieder der Lenkungsgruppe erforderlich. Über Änderungen der Geschäftsordnung 
kann nur abgestimmt werden, wenn auf diesen Tagesordnungspunkt bereits in der 
Einladung zur Sitzung der Lenkungsgruppe hingewiesen wurde, und der Einladung 
sowohl der bisherige als auch der vorgesehene neue Geschäftsordnungstext beige-
fügt worden war. 
 
 
§ 8 Beurkundung von Beschlüssen 
 
Die Sitzungen der Lenkungsgruppe sind schriftlich zu protokollieren. 
Die in den Sitzungen der Lenkungsgruppe gefassten Beschlüsse sind schriftlich nie-
derzulegen und von dem Sprecher der Lenkungsgruppe zu unterzeichnen. 
 
 
§ 9 Auflösung der Lenkungsgruppe und Vermögensbindu ng 
 
Für den Beschluss, die Lenkungsgruppe aufzulösen ist eine ¾-Mehrheit erforderlich. 
Der Beschluss kann nur nach rechtzeitiger Ankündigung in der Einladung zur Sitzung 
der Lenkungsgruppe gefasst werden. 
 
Bei Auflösung der Lenkungsgruppe fallen bereits bereitgestellte Finanzmittel an die 
Bürgerstiftung zurück. 
 


